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Stenografischer Bericht offentlicher Teil

22. Sitzung — Ausschuss fir Landwirtschaft und Umwelt

23. April 2026 — 11:17 bis 11:34 Uhr

Anwesende:

Vorsitz: Wiebke Knell (Freie Demokraten)

CcDhu AfD SPD

Lena Arnoldt Johannes Marxen Kerstin Geis

Ina Durr Gerhard Schenk (Bebra) Tobias Eckert

Dominik Leyh Pascal Schleich Maximilian Ziegler (Vogelsberg)
Sebastian Miller (Fulda)

Ingo Schon

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN Freie Demokraten

Martina Feldmayer Wiebke Knell

Vanessa Gronemann
Hans-Jurgen Miiller (Witzenhausen)

Weitere Anwesende:

Minister Ingmar Jung, Staatssekretar Daniel Kofer, Vertreterinnen und Vertreter der Staatskanzlei,
des Hessischen Ministeriums fir Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
und des Rechnungshofes sowie Mitarbeiter der Fraktionen.

Die Liste aller Anwesenden liegt der Ausschussgeschaftsfihrung vor.
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1. Gesetzentwurf
Fraktion der AfD
Gesetz zur Aufhebung des Hessischen Klimagesetzes
— Drucks. 21/3722 -

LUA, WVA

Vorsitzende: Wir sind hier als Ausschuss fur Landwirtschaft und Umwelt federfihrend. Der Aus-
schuss fur Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und landlichen Raum hat in seiner Sitzung am
16. April beschlossen, dass er dem federfiihrenden Ausschuss vorschlagt, dem Plenum die Ab-
lehnung des Gesetzentwurfs zu empfehlen. Das wurde beschlossen mit den Stimmen von CDU,
SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, Freie Demokraten gegen AfD. Das zur Kenntnis.

Abgeordneter Pascal Schleich: Frau Vorsitzende, verehrte Kollegen! Ich beantrage flr diesen
Gesetzentwurf im Namen der AfD-Fraktion, eine schriftliche und eine muindliche Anhérung durch-
zufihren. Unser Vorschlag ware, dass jede Fraktion bis zu finf Anzuhérende benennen kann.
Die Namen der Anzuhdrenden sollen bis zum 5. Mai gemeldet werden. Die Unterlagen der An-
zuhdrenden sollen bis zum 15. Juni an die Ausschussgeschéaftsfihrung Gbermittelt werden. Die
mundliche Anhoérung soll in der Sitzung des Ausschusses am 27. August und die Auswertung
dieser Anhérung am 24. September erfolgen.

Abgeordnete Lena Arnoldt: Ich kann fir die Koalitionsfraktionen feststellen, dass wir nur eine
schriftliche Anhérung bendtigen. Ich wiirde dies auch beantragen: nur schriftlich.

Abgeordneter Pascal Schleich: Frau Kollegin Arnoldt, mir fallt in letzter Zeit auf — ich bin ja noch
nicht lange hier —, dass Sie die Antrage der Oppositionsfraktionen gerne ablehnen. Beim letzten
Mal waren es BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, die zu inrem Gesetzentwurf eine schriftliche und eine
mundliche Anhérung beantragt haben, jetzt sind wir es, die eine schriftliche und eine mindliche
Anhdérung beantragen — also: Oppositionsrecht. Ich bin doch sehr enttauscht von dem undemo-
kratischen Verhalten, das die CDU hier im Ausschuss an dem Tag legt, und bitte Sie, unserem
Vorschlag zuzustimmen.

Abgeordnete Martina Feldmayer: Ich héatte jetzt doch eine Begriindung erwartet, warum eine
mundliche Anhdérung zu diesem Gesetzentwurf kommen soll, der einfach nur fordert, dass ein
Gesetz aufgehoben wird. Es ist inhaltlich ja sehr klar, was Sie da mdchten. Deswegen hatte ich
erwartet, dass da noch eine Begriindung kommt. Dem ist nicht so. Wir kdbnnen uns dem Vorschlag
von Frau Arnoldt anschlie3en.
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Abgeordneter Ingo Schon: Ich méchte gerne noch einen Satz dazu sagen; denn das ist alles
andere als undemokratisch. Wir sollten uns irgendwann einmal darauf verstandigen, dass Demo-
kratie ist, dass die Mehrheit entscheidet. Das ist Punkt eins.

Punkt zwei ist: Es gibt eine Geschaftsordnung, und in dieser Geschaftsordnung steht drin, dass
es schriftliche und mindliche Anhérungen gibt. Sie haben beantragt, ein Gesetz komplett aufzu-
heben. Das ist eine relativ einfache Fragestellung. Die kann man relativ einfach beantworten.
Trotzdem haben Sie naturlich das Recht, eine Anhérung dazu zu machen. Aber niemand aul3er
Ihnen will dieses Gesetz komplett aufheben. Insofern reichen uns die schriftlichen Stellungnah-
men vollends aus. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Begriindung, gerade bei diesem sehr ein-
fachen Gesetzentwurf. Da brauchen wir uns hier nicht zwei Stunden hinzusetzen, bei den ganzen
Arbeitszeiten der Leute. Das ist eine relativ einfache Fragestellung, die man relativ einfach mit
einer schriftlichen Stellungnahme beantworten kann.

Abgeordnete Kerstin Geis: Ich wollte mir den Hinweis erlauben, dass es in den vergangenen
Jahren durchaus ublich war, nur schriftliche Anhérungen zu machen, auch in vorvergangenen
Legislaturperioden. Nach meinem Daflirhalten besteht auch kein Recht auf eine miindliche An-
hérung. Daher denke ich, ist das ein Vorgang, der zu akzeptieren ist, wenn eine demokratische
Mehrheit eine Abstimmung trifft.

Abgeordneter Pascal Schleich: Natirlich habe Sie da recht, Frau Kollegin Geis. Das ist moglich,
das ist auch in Ordnung. Nur ware es schén, wenn man auch manchmal den Winschen der
Oppositionskrafte entsprechen konnte.

Herr Schon, Sie sprachen eben an, dass hier anscheinend nicht viel Zeit verbraucht wird bei einer
mundlichen Anhorung. Ja, dann hatten wir halt nicht viel Zeit verbraucht. Aber wir hatten gerne
noch die mindlichen Stellungnahmen der Anzuhdrenden. Ich glaube, die Zeit kann sich doch
jeder nehmen. Deswegen sind wir doch Abgeordnete, deswegen sind wir doch Volksvertreter,
dass wir hier sitzen und uns eben diese Zeit nehmen.

Sie kénnen gerne lhre Anzuhérenden benennen. Sie missen ja auch keine Anzuhérenden be-
nennen, dann geht die Anhérung auch etwas schneller. Das sind wir zu GesetzentwUlrfen von uns
schon gewohnt, dass keine Anzuhdrenden benannt werden. Ich bleibe bei meinem Antrag und
bitte nochmals um Zustimmung.

Abgeordnete Wiebke Knell: In der letzten Sitzung habe ich auch kritisiert, dass wir keine mind-
liche Anhérung beschlossen haben. Ich finde, man muss das von Fall zu Fall abwagen. Herr
Kollege Schon hat eben ganz richtig gesagt, was unsere Erwartungen an diesen Gesetzentwurf
vielleicht auch sind, die wir auRerhalb der AfD haben. Es geht auch nicht darum, ob wir unsere
Zeit hier verbringen. Naturlich sind wir als gewahlte Abgeordnete immer da, wenn wir gerufen
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werden. Aber es geht auch darum, wie sinnvoll es tatsachlich fur die anderen Menschen ist, die
aus ganz Hessen oder von weiter weg hierher reisen.

Abgeordneter Pascal Schleich: Die Sinnhaftigkeit entscheiden ja dann die Anzuhérenden selbst,
ob sie sich hier einer mindlichen Anhérung stellen oder eben nicht. Es ist auch heute bei den
Gesetzentwirfen so, dass Stellungnahmen abgegeben worden sind und keine weiteren mandli-
chen Stellungnahmen von den Anzuhérenden erbracht wurden. Das kénnen die Anzuhdrenden
dann selbst entscheiden. Aber bei uns ist die Wichtigkeit: Wenn wir ein Gesetz — ja, Sie haben
recht — komplett abschaffen wollen, dann ist das ahnlich, als wiirden wir ein komplett neues Ge-
setz einflhren. Dann ist die Wichtigkeit eben genauso grof, dort eine Anhérung in mindlicher
Form durchzufiihren, wie wir das auch beantragt haben.

Vorsitzende: Vielen Dank, Ihre Meinung ist jetzt, glaube ich, hinterlegt. — Ich bitte nun darum,
dariber abzustimmen, ob wir eine mundliche Anhérung durchfiihren.

Beschluss:
LUA 21/22 — 23.04.2026

Der Ausschuss fir Landwirtschaft und Umwelt beabsichtigt — vor-
behaltlich der Genehmigung durch die Prasidentin —, eine schrift-
liche Anhérung durchzuflihren.

Die Fraktionen werden gebeten, die Anzuhdrenden bis zum
4. Mai 2026 zu benennen.

Die Anzahl der Anzuhérenden betragt funf pro Fraktion.

Hinweis: Benannte Interessenvertreterinnen und Interessenvertre-
ter missen im Lobbyregister des Hessischen Landtages eingetra-
gen sein.

Die Frist fur den Eingang der schriftlichen Stellungnahmen ist der
15. Juni 2026.

Der Antrag der Fraktion der AfD, am 27. August 2026 eine mind-
liche Anhérung durchzufiihren, wurde abgelehnt.

(CDU, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, Freie Demokraten
gegen AfD)
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Zuvor kam der Ausschuss fur Landwirtschaft und Umwelt Uberein,
den Gesetzentwurf in 6ffentlicher Sitzung zu beraten.

(einvernehmlich)

Wiesbaden, 11. Mai 2026

Protokollfihrung: Vorsitz:

Swetlana Franz Wiebke Knell

HESSISCHER

=gl LANDTAG

Fricz 5 LUA 21/22 — 23.04.2026



	Stenografischer Bericht öffentlicher Teil
	Anwesende:
	1. Gesetzentwurf Fraktion der AfD Gesetz zur Aufhebung des Hessischen Klimagesetzes – Drucks. 21/3722 –


